
Stabsstelle des Rektorats
Hochschulmanagement und Kommunikation   
Ressort Marketing
UDE-Stipendienprogramm  
www.deutschlandstipendien.de Fördervereinbarung

Förderzeitraum 2024/2025

Das Unternehmen/die Organisation/die Privatperson (im Folgenden: Stipendiengeber:in genannt )

erklärt sich verbindlich bereit, zur Förderung leistungsstarker Studierender das UDE-Stipendienprogramm an der Universität  
Duisburg-Essen (UDE) zu unterstützen.

Anzahl der Stipendien:   

Dauer der Förderung (bitte ankreuzen): 

 ein Studienjahr oder

Der Förderzeitraum entspricht dem Studienjahr und beginnt immer mit dem Wintersemester am 1. Oktober des jeweiligen Jahres 
und endet mit Ablauf des folgenden Sommersemesters am 30. September des Folgejahres. Die/der Stipendiengeber:in bringt pro 
gefördertem Stipendium 1.800 Euro auf. Jedes Stipendium wird darüber hinaus durch das Deutschlandstipendien-Programm zu 50 
Prozent kofinanziert (Matching Funds-Prinzip). Die Stipendien des UDE-Stipendienprogramms betragen somit insgesamt 3.600 Euro 
pro Stipendiat:in pro Jahr.

Neben der materiellen Förderung besteht die Möglichkeit zur ideellen Förderung der Stipendiat:innen. Die UDE unterstützt die  
Möglichkeit einer freiwilligen Kontaktaufnahme zwischen Stipendiengeber:in und der von ihr/ihm geförderten
Stipendiatinnen und Stipendiaten; die Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten die Kontaktdaten der Stipendiengeber:innen.
Die/der Stipendiengeber:in ist mit der Veröffentlichung ihres/seines Namens für die Öffentlichkeitsarbeit bzw. bei den
Veranstaltungen u.ä. im Rahmen des UDE-Stipendienprogramms einverstanden.

Auswahl der Stipendiat:innen (bitte ankreuzen)
Das Stipendium/die Stipendien kann/können für Studierende aller Fakultäten an der UDE eingesetzt werden.

 Ich/Wir wünsche(n), dass das Stipendium/die Stipendien ausschließlich zur Förderung von Studierenden an der folgenden  
 Fakultät (ggf. Fachrichtung)                                                                verwendet wird/werden. Ab einer Anzahl von sechs oder mehr  
 Stipendien können maximal 2/3 der Gesamtstipendienzahl mit Fakultätsbindung vergeben werden.

 Ich/Wir wünsche(n), dass das Stipendium/die Stipendien vorzugsweise zur Förderung von Studierenden eingesetzt wird/werden, 
 die neben den geforderten Leistungskriterien eines der folgenden Kriterien (z.B. Migrationshintergrund, soziales Engagement,  
 Erstakademiker, Versorgung von Angehörigen etc.) erfüllen:                                                                                                               (Kriterien)

Für den Fall, dass die Stipendiat:in die UDE verlässt oder ihr/sein Studium vorzeitig beendet, wird die verbleibende Fördersumme im 
Rahmen des UDE-Stipendiums an eine Nachrückerin/einen Nachrücker vergeben.

Die UDE verpflichtet sich,
▪ die Spende ausschließlich im Rahmen des Deutschlandstipendiums gemäß des Stipendienprogramm-Gesetzes (StipG) sowie der  
 Verordnung der Bundesregierung zur Durchführung des Stipendienprogramm-Gesetzes zu verwenden und den Wünschen der  
 Stipendiengeber:in unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften soweit wie möglich zu entsprechen, 

▪ gemäß den geltenden Vorschriften Studierende auszuwählen, deren bisheriger Werdegang besonders gute Studienleistungen  
 erwarten lässt,

▪ den Studienfortschritt der Stipendiat:innen jährlich zu überprüfen und gemäß den gültigen Regelungen des Deutschland- 
 stipendiums einer regelmäßigen Evaluation zu unterziehen,

▪ die Stipendien in monatlichen Raten auszuzahlen,

▪ dem/der Stipendiengeber:in über die gespendeten Beträge automatisch einen Spendennachweis (Zuwendungsbestätigung)  
 zukommen zu lassen.

drei Studienjahre in Folgezwei Studienjahre oder



Kontaktdaten Stipendiengeber:in
Frau/Herr, akademischer Grad: 

Vorname: 

Unternehmen/Organisation: 

Straße, Hausnummer: 

Telefonnummer: 

Name:

Funktion/Abteilung: 

PLZ: Wohnort: 

E-Mail:

Hinweise zum Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Universität Duisburg-Essen zum Zweck der vertraglichen Erfüllung des Stipendien-
programms erhoben, verarbeitet und genutzt. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Nachteile widerrufen werden. Weiterhin 
können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Die UDE versichert, dass die 
datenschutzrechtlichen Belange der/des Stipendiengeber:in ohne Einschränkung gewährleistet werden und keine Übermittlung  
der Daten an Dritte erfolgt.

Die Daten werden auf dem Server der Universität Duisburg-Essen gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingese-
hen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das 
Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist (Stipendium). Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung 
die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische Löschung bzw. Anonymisierung erfolgt nach 12 Monaten, insofern entsprechende 
Daten nicht weiter benötigt werden.

Auskunftsanfragen, Beschwerden und andere Anliegen sind an folgende Adresse zu richten:
Universität Duisburg-Essen 
Stabsstelle des Rektorats Hochschulmanagement und Kommunikation 
Lena Tillman 
Forsthausweg 2
47057 Duisburg

Datenschutzbeauftragte der Universität Duisburg-Essen sind:
Dr. Kai-Uwe Loser  Thorsten Sagorski
Tel.: 0234/3228720  Tel.: 0203/37-91364
kai-uwe.loser@uni-due.de  thorsten.sagorski@uni-due.de
Behördl. Datenschutzbeauftragter Stellv. behördl. Datenschutzbeauftragter

Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten an die Stipendiatin/den Stipendiaten einverstanden. Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. 
Die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. 

Ich versichere, dass ich die Kontaktdaten der Stipendiatin/des Stipendiaten nur im Zusammenhang mit dem Stipendienprogramm 
nutze, nicht an Dritte weitergebe und nach Ablauf des Stipendiums lösche.

Ort Datum

Unterschrift Stipendiengeber:in

Zahlungsweise
Die/der Stipendiengeber:in überweist die Spende auf das folgende Konto der Universität Duisburg-Essen:

IBAN: DE 75 3605 0105 0000 248997
BIC:  SPESDE3EXXX
Verwendungszweck: PSP-Element 2012000080017

jeweils (Zutreffendes bitte ankreuzen)
als Einmalzahlung zu Beginn der Förderperiode (spätestens zum 1.10.) 

in zwei Raten, jeweils zu Beginn eines Semesters (jeweils spätestens zum 1.10. und 1.4.)

Bitte senden Sie die unterzeichnete Fördervereinbarung zurück an: Lena Tillman, Ressort Marketing,  
Stabsstelle des Rektorats Hochschulmanagement und Kommunikation, Universität Duisburg-Essen, Forsthausweg 2, 47057 Duisburg.  
Alternativ auch per Email an lena.tillman@uni-due.de.
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